
 

Antwort zur Anfrage Nr. 0417/2024 der CDU im Ortsbeirat Mainz-Neustadt betreffend 
Boppstraße: Vorfahrtsregelung wird oft missachtet (CDU) 
 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
1. Ist der Verwaltung eine Häufung von Unfällen in der Boppstraße aufgrund nicht beachteter 

Vorfahrtsreglungen bekannt? 
 
Aufgrund der fehlenden Kenntnis über vermehrte Unfälle in der Boppstraße seitens der 
Verwaltung wurde eine Anfrage beim Polizeipräsidium Mainz gestellt. Die Auswertung der 
Unfalldaten für den Zeitraum von 2019 bis 2023 zeigt, dass im Durchschnitt nur ein Unfall 
pro Jahr auftrat, der auf Nichtbeachtung von Vorfahrtsregelungen zurückzuführen war. In-
folgedessen sind keine Unfallhäufungsstellen erkennbar, und es lässt sich nicht von ei-
nem Unfallschwerpunkt sprechen. 
Bezüglich der Beschwerde- und Hinweislage, die im Zusammenhang mit der Anfrage steht, 
teilte die örtlich zuständige Dienststelle mit, dass dort keine entsprechenden Eingaben 
gemacht wurden. 

 
2. Was gedenkt die Verwaltung zu unternehmen, um die Vorfahrtsreglung in der Boppstraße 

bekannter zu machen und durchzusetzen? 
 

Die gegenwärtige Auswertung der Unfälle durch das Polizeipräsidium Mainz lässt die Ver-
waltung zu dem Schluss kommen, dass derzeit keine zusätzlichen Maßnahmen in der 
Boppstraße erforderlich sind. 
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